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1 | Allgemeines 

1.1 Maßgebliche Vertragsgrundlage für alle von der 
ELSCO Haustechnik GmbH (nachstehend: Auftrag-
nehmer) durchzuführenden Aufträgen sind die nach-
stehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen so-
wie etwaige individuelle Vereinbarungen; sie haben 
Vorrang vor abweichenden Bedingungen des Bestel-
lers (nachstehend: Auftraggeber) denen ausdrücklich 
widersprochen wird. 

1.2 Alle Vertragsabreden sollen aus Beweisgründen 
schriftlich oder in elektronischer Form (§ 126 a BGB) 
erfolgen.

2 | Angebote und Unterlagen 

2.1 Angebote des Auftragsnehmers sind grundsätzlich 
freibleibend. Soweit ein schriftliches Angebot des 
Auftragsnehmers vorliegt und nichts anderes verein-
bart ist, ist das Angebot für die Zeit von 14 Kalender-
tagen nach Zugang beim Auftraggeber bindend.

2.2 Gewichts- oder Maßangaben in Angebotsunterlagen 
des Auftragsnehmers (z. B. in Plänen, Zeichnungen, 
Abbildungen) sind nur annährend gewichts- oder 
maßgenau, soweit nicht diese auf Verlangen des Auf-
traggebers als verbindlich bezeichnet werden. 

2.3 Angebote und Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, 
Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen, 
Kostenanschläge oder andere Unterlagen des Auf-
tragnehmers dürfen ohne Zustimmung des Auftrag-
nehmers weder vervielfältigt, geändert noch dritten 
Personen zugängig gemacht werden und sind bei 
Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an den 
Auftragsnehmer zurückzugeben. Eventuell erstellte 
Vervielfältigungen sind in diesem Fall zu vernichten. 

2.4 Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom 
Auftraggeber zu beschaffen und dem Auftragnehmer 
rechtzeitig zu Verfügung zu stellen. Der Auftragneh-
mer hat hierzu notwendige Unterlagen dem Auftrag-
geber auszuhändigen.

3 | Beschränkung des Leistungsumfanges

3.1 Bei Montage- und Instandsetzungsarbeiten ist das 
Verursachen von Schäden

a) an bereits vorhandenen Leitungen, Rohrleitun-
gen, Armaturen, sanitären Einrichtungsgegen-
ständen und Geräten als Folge nicht erkennba-
rer Gegebenheiten oder Materialfehler

b) bei Stemmarbeiten in zerrüttetem und bindungs-
losem Mauerwerk möglich;

 solche Schäden gehen zu Lasten des Auftraggebers.

3.2 Dem Verbrauch oder sonst dem Verschleiß unter-
liegende Materialien haben nur die dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechende Lebensdauer.

4 | Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Übergabe an bzw. mit 
Übernahme durch den Auftraggeber bzw. im Falle deren 
Unterbleibens spätestens bei Rechnungslegung; sollte der 
Auftraggeber jedoch bereits vor Übergabe bzw. Übernah-
me der erbrachten Leistung diese in Verwendung nehmen, 
so beginnt die Gewährleistungsfrist bereits ab diesem Zeit-
punkt.

5 | Schadenersatz

5.1 Der Auftragnehmer haftet nur für verschuldete Schä-
den an den Gegenständen, die er im Zuge der Leis-
tungsausführung zur Bearbeitung übernommen hat 
und für den verschuldeten Mangel.

5.2 Der Auftraggeber kann als Schadenersatz zunächst 
nur Verbesserung oder den Austausch der Sache/
des Werkes verlangen; nur dann wenn beides un-
möglich ist oder mit diesen für den Auftragnehmer mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, 
kann der Auftraggeber sofort Geldersatz verlangen.

5.3 Alle sonstigen Ansprüche des Auftraggebers, insbe-
sondere solche auf Ersatz jeglichen weiteren Scha-
dens einschließlich der Mangelfolgeschäden, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden tritt an 
der Person ein oder der Auftragnehmer hat grobes 
Verschulden oder Vorsatz zu vertreten.

5.4 Ansprüche des Auftraggebers aus der Produkthaf-
tung bleiben unberührt.
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6 | Produkthaftung

Die erbrachten Leistungen ebenso wie die gelieferten Wa-
ren, Geräte und Anlagen bieten stets nur jene Sicherheit, 
die auf Grund von Zulassungsvorschriften, Bedienungs- 
und Betriebsanleitungen oder sonstigen Vorschriften über 
Wartung und Handhabung insbesondere im Hinblick auf 
vorgeschriebene Überprüfungen von Geräten und Anlagen 
oder auf Grund sonst gegebener Hinweise erwartet wer-
den kann.

7 | Eigentumsvorbehalt

7.1 Alle gelieferten und montierten Waren bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragneh-
mers.

7.2 Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug oder wer-
den dem Auftragnehmer nach Vertragsabschluß 
Umstände über mangelnde Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers oder über dessen schlechte wirt-
schaftliche Lage bekannt, die keine Begleichung der 
zu berechnenden Leistungen Schlussfolgen lassen, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, die in seinem Vor-
behaltseigentum stehenden Waren und Geräte zu 
demontieren und/oder sonst zurückzunehmen, ohne 
dass dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzuset-
zen ist.

8 | Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen

8.1 Für vom Auftraggeber oder dessen Vertreter ange-
ordnete zusätzliche oder geänderte Leistungen, die 
im erteilten Auftrag keine Deckung finden, besteht 
Anspruch auf angemessenes Entgelt.

8.2 Geringfügige und dem Auftraggeber zumutbare Än-
derungen in technischen Belangen bleiben dem Auf-
tragnehmer vorbehalten.

9 | Ausführung

9.1 Sind Ausführung nicht vereinbart, so ist mit den Ar-
beiten unverzüglich nach Auftragbestätigung, spä-
testens jedoch zwölf Werkstage nach Aufforderung 
durch den Auftrageber zu beginnen, sofern der Auf-
traggeber ein ungehinderter Montagebeginn und so-
weit erforderlich, eine kostenlose Bereitstellung eines 

Strom-, Gas-, Wasseranschlusses gewährleistet ist, 
sowie eine vereinbarte Anzahlung beim Auftragneh-
mer eingegangen ist.

9.2 Sind Schneid-, Schweiß-, Auftau- und/oder Lötarbei-
ten und dergleichen vorgesehen, so ist der Auftrag-
geber verpflichtet, den Auftragnehmer vor Beginn 
seiner Arbeiten auf etwaige mit den Arbeiten verbun-
dene, dem Auftraggeber bekannte Gefahren (z. B. 
Feuergefährlichkeit in Räumen, Lagerung wertvol-
ler Güter in angrenzenden Räume, feuergefährdete 
Bau- und sonstige Materialien, Gefahr für Leib und 
Leben von Personen) hinzuweisen.

10 | Versuchte Instandsetzung

Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines be-
stehenden Objekts beauftragt (Reparaturauftrag) und kann 
der Fehler nicht behoben oder das Objekt nicht instand 
gesetzt werden, weil der Auftraggeber den Zugang zum 
Objekt zum vereinbarten Termin schuldhaft nicht gewährt, 
oder der Fehler/Mangel trotz Einhaltung der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik nicht gefunden oder nach 
Rücksprache mit dem Auftraggeber nicht wirtschaftlich 
sinnvoll beseitigt werden kann, ist der Aufraggeber ver-
pflichtet, die entstandenen Aufwendungen des Auftragneh-
mers zu erstatten, sofern nicht die Undurchführbarkeit der 
Reparatur in den Verantwortungs- und Risikobereich des 
Auftragsnehmers (z. B. Ersatzteile können nicht mehr be-
schafft werden) fällt.

11 | Sachmängel

11.1 Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren 
in einem Jahr ab Abnahme der Werkleistung durch 
den Auftraggeber. 

11.2 Die verkürzte Frist der Mängelansprüche von einem 
Jahr gilt nicht, soweit die Haftung gesetzlich vorge-
schrieben ist, wie z. B. bei arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels, bei Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit durch vorsätzliche oder fahrlässige Pflicht-
verletzung des Auftragnehmers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen sowie bei 
Haftung für sonstige Schäden durch vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen des Auf-
tragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder 
seines Erfüllungsgehilfen.
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11.3 Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Schadensfäl-
le ausgeschlossen, die nach Abnahme durch falsche 
Bedienung oder gewaltsame Einwirkung des Aufrag-
gebers oder Dritte, durch unvermeidbare chemische 
oder elektrische Einflüsse, sowie durch normale/n 
Abnutzung/Verschleiß (z. B. von Dichtungen) ent-
standen sind. 

11.4 Systemimmanente geringe Farbabweichungen (z. B. 
herstellungsbedingt bei Keramikfliesen) und geringe 
Farbabweichungen, die auf die Verwendung oder die 
Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien zu-
rückzuführen sind, gelten als vertragsgemäß. 

11.5 Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner werkver-
traglichen Mängelbeseitigung (Nacherfüllungspflicht) 
nur die zum Abnahmezeitpunkt vorhanden/angeleg-
ten Mängel beseitigen, die ursprünglich auf den Inhalt 
des Werkvertrages (z. B. Reparatur- oder, Ausbesse-
rungsauftrag) beruhen, nicht jedoch auf Mängel am 
Objekt des Auftraggebers, deren Ursache nicht auf 
den Inhalt des Werkvertrages zurückzuführen ist.  

12 | Zahlung 

12.1 Der Auftraggeber hat über Verlangen des Auftrag-
nehmers nach Maßgabe des Fortschrittes der Leis-
tungsausführung Teilzahlungen zu leisten.

12.2 Treten Verzögerungen in der Leistungsausführung 
ein, ist der Auftragnehmer berechtigt, über die bisher 
erbrachten Leistungen Teilrechnungen zu legen und 
diese fällig zu stellen. 

12.3 Werden dem Auftragnehmer nach Vertragsabschluss 
Umstände über mangelnde Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers oder über dessen schlechte wirtschaft-
liche Lage bekannt, ist der Auftragnehmer berechtigt, 
alle erbrachten Leistungen sofort abzurechnen und 
fällig zu stellen und die Fortführung der Arbeiten von 
der Stellung entsprechender Sicherheiten durch den 
Auftraggeber abhängig zu machen.

12.4 Die Aufrechnung von Forderungen des Auftraggebers 
mit solchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, 
es sei denn, dass der Auftragnehmer zahlungsunfä-
hig geworden ist oder dass die Gegenforderungen 
des Auftragnehmers mit seiner Verbindlichkeit aus 
dem Auftrag im rechtlichen Zusammenhang stehen, 
gerichtlich festgestellt oder vom Auftragnehmer aner-
kannt worden sind.

12.5 Zahlungsziel ist, wenn nicht anders vereinbart, sie-
ben Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzug von 
Skonto. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt 
es auf den Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Empfän-
gerkonto an. 

13 | Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der juristische Sitz der Firma ELSCO 
Haustechnik GmbH. Auf Verträgen mit ausländischen Kun-
den findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

14 | Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig oder 
fehlerhaft sein, so berührt dies die übrigen Bestimmungen 
nicht. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die unwirk-
same Bestimmung durch eine dem Sinn und Zweck ent-
sprechende Bestimmung zu ersetzen ist. Sollten einzelne 
Bestimmungen nicht das Einverständnis des Käufers fin-
den, wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt.


